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“These ad blocking companies are little piss ants. They 
are run by a handful of people with silly titles and funny 
walks who are individually irrelevant…[and are] 
diminishing freedom of expression.” 

R. Rothenberg , IAB

Zitate

Menschen, die AdBlocker verwendeten, 
sind, ähnlich wie Schwarzfahrer, asozial.

Matthias Ehrlich, als damaliger 
Präsident des BVDW



„Der Internetnutzer ist nicht verpflichtet frei 
zugängliche Informationen aus dem Internet aktiv 

abzurufen oder auf seinem Bildschirm zu betrachten.“  
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„Die Zivilgerichte, insbesondere das LG München I, haben zu Recht darauf hingewiesen, dass die 
Verwendung und Verbreitung von Adblockern ein Instrument darstellt, um die Privatautonomie der 
Nutzer als Teil der allgemeinen Handlungsfreiheit und seiner negativen Informationsfreiheit (als 
Bestandteil des Schutzbereichs von Art. 5 Abs. 1 GG) zu stärken. Es geht um den 
selbstbestimmten Zugang zu Netzinformationen.“

Prof. Dr. Dr. Di Fabio, MMR-Beilage 10/2016

Informationsfreiheit



„Content muss ausreichend finanziert werden“
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Keine Knappheit = sinkende 
Preise

Überangebot 
führt zu Exzessen 
und Preisverfall

Eskalation

Geringere Werbewirkung + 
Ablehnung durch Nutzer = 

sinkende Preise

Mehr & auffälligere 
Werbung

Mehr & auffälligere 
Werbung



Faster! Harder! Louder!

May, 2009 July, 2009



Die Evolution von Evony Ads

August, 2009 Oktober, 2009



Die Evolution von Evony Ads

November, 
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January, 2010



Motivation der Nutzer?

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/viren-werbung-auf-internetseiten-a-892841.html

Lesetipp:

„Werbeblocker als Schutz vor Schadsoftware“
Meyer/Benzmüller/Simonis, CR 2017, 274-280



Programmatic Advertising 



Der Kunde wehrt sich



Die rechtliche Bewertung



Worum ging es juristisch eigentlich?



BGH: Gezielte Behinderung (-)



BGH: Gezielte Behinderung 

− Schädigungsabsicht:
• Programm steht Werbeeinnahmeerzielung nicht grundsätzlich entgegen, da 

es Möglichkeit der "Whitelist" gibt 
 die Funktionsfähigkeit der Internetseite wird also gerade vorausgesetzt 

• letztlich ein marktgängiges Dienstleistungsangebot im Interesse der Nutzer



BGH: Gezielte Behinderung 

− Unangemessene Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers
(direkte Produkteinwirkung):

• Es kann dabei dahinstehen, ob physisch auf das Produkt eingewirkt wurde, 
oder nur im Browser des Nutzers die Anzeige der Webseite verändert wird.

• Die Beeinträchtigung muss jedenfalls unmittelbar vom Wettbewerber 
ausgehen. 

• keine unmittelbare Einwirkung auf das Produkt (vernichten, beschädigen, 
verändern, beseitigen etc.), die Installation stellt vielmehr eine autonome 
Entscheidung des Nutzers dar.



BGH: Interessenabwägung (mittelbare Behinderung) 

− Auf Seiten der Klägerin 
• Grundrechte der Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG) und der 

Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG)
− Auf Seiten der Beklagten 

• Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG)
− Auf Seiten der Internetnutzer

• Schutz des Interesses von aufgedrängter Werbung verschont zu werden 
(Art. 2 Abs. 1 GG)



Sonstige Aspekte 

− Auf Seiten der Beklagten/Internetnutzer zu berücksichtigen:

„Im Streitfall geht es allerdings nicht um aufgedrängte Werbung, sondern um aufdringliche 
Werbung. Die Nutzer können frei entscheiden, ob sie das Angebot einer kostenlosen, 
werbefinanzierten Online-Zeitung in Anspruch nehmen oder nicht. Gleichwohl kann auch ein 
(etwaig grundrechtlich nicht geschütztes) Interesse der Internetnutzer, von aufdringlicher
Werbung verschont zu bleiben, berücksichtigt werden.“



Abwägung

− Ergebnis der Abwägung des BGH: 
• Die Klägerin muss sich zur Abwehr der wettbewerblichen Beeinträchtigung 

eigener wettbewerblicher Mittel zu bedienen. 
• Das beanstandete Programm dient als wettbewerbsimmanente Maßnahme 

dem Auswahlinteresse der Internetnutzer. 
• Klägerin hat keinen Anspruch darauf, dass der Nutzer die Werbung zur 

Kenntnis nimmt und keinen Werbeblocker einsetzt, wenn sie keine 
technischen Maßnahmen gegen eine Verwendung von Werbeblocken 
ergreift.



Ergebnis BGH: § 4 Nr. 4 UWG (-) 



Verfassungsgericht



Zugangssperre

Reaktionen



Reaktionen

https://www.golem.de/news/tobis-tricks-youtuber-gibt-kampf-gegen-bild-de-auf-1702-126064.html

§ 95a UrhG



Ok…

Strafanzeigen und Polizei im Büro…



Urheberrecht

OLG München, Urteil v. 17.08.2017 – U 2225/15 Kart (S. 24 ff.): 

Es kann dahin stehen, ob es sich bei den Websites der Klägerin um Computerprogramme im Sinne 
des § 69a Abs. 1, Abs. 3 UrhG handelt und die Internetnutzer durch das Unterdrücken bzw. 
Verstecken von Werbeelementen beim Einsatz von Adblock Plus diese gemäß § 69c Nr. 2 UrhG 
umarbeiten. Denn jedenfalls fehlt es an einem rechtswidrigen Eingriff der Internetnutzer,…

bbb) Die Klägerin macht ihre Webseiten weltweit ohne technische Beschränkungen öffentlich 
zuganglich und verzichtet auf eine vorherige  Anmeldung,  Registrierung  und Bezahlschranken. Die 
bloße Nutzung dieses Angebots mit der damit zwangsläufig  einhergehenden Vervielfältigung im 
Arbeitsspeicher ist daher auch für Internetnutzer mit eingeschaltetem Werbeblocker als 
bestimmungsgemäße und erlaubte Nutzung anzusehen.

- Vertiefung: Till Kreutzer, MMR 2018, 639 ff.



Legal background

Copyright (LG Hamburg 2021, eyeo vs. Axel Springer)



Legal background

Copyright (LG Hamburg 2021, eyeo vs. Axel Springer)

- Vorwurf 1: HTML bestimmt Verhalten des Browsers „befehlend“ ist somit 
Computerprogramm;

- Vorwurf 2: Abweichendes Verhalten des Browsers von der Vorstellung des HTML-
Erstellers, ist Veränderung von Computerprogrammcode, da DOM-Knotenbaum 
nicht wie gewünscht erstellt wird; 



Zusammenfassung

- Adblocking ist eine freiwillige und rein private Nutzerentscheidung

- Adblocking erfolgt lokal im Browser des Nutzers

- Adblocking „blockt“ nicht. Es unterlässt erhoffte Mitwirkungshandlungen des 
Browsers

Der Streit um Adblocker ist der Streit um die Frage, wo im digitalen Zeitalter die 
Grundstücksgrenze verläuft. Wem gehört der Browser?



THANK YOU!

HEADQUARTERS

eyeo GmbH
Lichtstr. 25
50825 Köln

BERLIN OFFICE

eyeo GmbH
Oranienburger Str. 66
10117 Berlin

Kai Recke
Syndikusrechtsanwalt
kai.recke@eyeo.com

Vielen Dank!
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